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Reisekostenrückerstattung für Klassenfahrt
Eine Klassenfahrt ist keine Privatangelegenheit - Angeslellte Lehrerin hat Anspruch auf
Reisekostenerstattung. Das Landesarbeitsgericht Hamm entschied das im Berufungsverfahren, in
welchem es um die Erstattung von Reisekosten für eine angestellte Lehrkraft im nordrhein-westfä-
lischen Schuldienst ging (Aktenzeichen 11 Sa 1852110)

Am o3.oz.zon hat die rr. l(ammer des
Landesarbeitsgerichts Hamm im Berufungs-

verfahren mit Urteit entschieden, dass eine
Klassenfahrt l<eine Privatangetegenheit ei-

nes Lehrers ist. Damit wurde der l(lage einer
Lehrerin auf Erstattung der Reisel<osten für
eine l(lassenfahrt stattgegeben, obwohl sie
zuvor auf die Geitendmachung
verzichten musste.

Die l(lägerin unterrichtet als
angestellte Lehrerin an einer

Gesamtschute im l(reis Waren-

dorf. lm Schutjahr zoo9lzoog
war sie Ktassentehrerin einer
ro. l(tasse und beantragte im

August zooT für ihre l(lasse die
Genehmlgung elner Studien-
fahrt nach Berlin vom zz.o9. bis
z6.o9.zoo9. Sie erl<Lärte in dem

von ihr unterschriebenen An-

tragsformular für eine Dienstrei-

segenehmigung formularmäßig
den Verzicht auf die Zahtung von

Reisel<osten, denn diese waren

durch die zu erwartenden bzw.

der Schute zur Verfügung stehen-
den Haushaitsmittei nicht mehr
gedecl<t.

Für die l(lassenreise zahtte die
Ktägerin für den Bustransport, die
Übernachtung und Verpftegung

sowie den Besuch eines Musi-
cats insgesaml 234,50 Euro, von

denen sie von der Schute 28,45 Euro erstat-
tet bel<am. Der aus eigenen Mitteln aufge-
brachte Differenzbetrag ist Gegenstand der
l(lage. Zunächst hatte die Klägerin mit zwei
Schreiben die l(ostenerstattung außerge-

richttich gettend gemacht. Jedoch wurde
die Zahtung vom bel<lagten Land unter Hin-

weis auf die Verzichtserkiärung der l(tägerin
a bgeteh nt.

Die Ktägerin vertrat die Ansicht, dass ihr
trotz des erl<lärten Verzichts ein Anspruch
auf Reisel<r;stenvergütung zustehe. Dabei

berief sie sich auf ein UrteiI des Bundesar-
beitsgerichts von 2o03. Danach müsse der
Verzicht a uf Reisel<ostenve rgütu n g freiwi ltig

sein. Das setze voraus, dass den Dienstrei-
senden keine Nachteile entstehen dürfen,
wenn sie von der Mögtichl<eit des Verzichts
l<einen Gebrauch machten. Der von der Klä-
gerin erklärte Verzicht sei nicht freiwitlig
gewesen. Denn von Freiwittigl<eit des Ver-

zichts l<önne nicht ausgegangen werden,
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1. Nach § 2l lV IV-L hat die angestellte Lehrkraft im nordrhein-
westfälischen Schuldienst bei Durchführung einer genehmi.
gten Klassenfahrt Anspruch auf Erstattung ihrer Reisekoslen
nach dem Landesreisekostengesetz (tRKG NW).

2. Auch wenn § 3 Vlll LRKG NW grundsätzlich einen schriftlichen
Verzichl des Bediensteten auf Reisekostenerstattung zulässt.
kann es dem Land wegen unzulässiger Rechtsausübung
verwehrt sein, sich auf eine eingeholte Verzichtserklärung zu
berufen.

l. Das ist der Fall, wenn die Verzichtserklärung unter Verletzung
der dem Bedienslelen geschuldeten Fürsorge erwirkl worden
ist, indem die 6enehmigung der Klassenfahrt entsprechend
Nr. 1.3 der Wanderrichtlinien (WRL) davon abhängig gemacht
worden ist, dass die Lehrkraft ,,zuvor schriftlich auf die Zah"
lung der Reisekosten verzichtet".

4. Dies gilt in gesteigertem Maß für Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer, die nach § 15 Vl der Atlgemeinen Dienst-
ordnung für Lehrerinnen und Lehrer in besonderer Weise zur
Teilnahme an den Fahrten ihrer Klasse angehalten sind {,,im
Regelfatl"). [s ist fürsorgewid ri g, Klassenleh reri n nen und
Klassenlehrer bei der Genehmigung einer Kla:senfahrt vor die
Alternative zu stellen, auf begründete Ansprüche zu verzich.
ten oder,,ihre Klasse im Stich zu lassen".

wenn im Antrag auf Dienstreisegenehmi-
gung eine Dienstreise ohne Verzicht gar

nicht vorgesehen sei. Wenn die l([ägerin die
Teiinahme an der Klassenfahrtwegen derauf
sie zukommenden l(osten verweigert hätte,

so hätte dies ihr Verhältnis zu den Schülern
und deren Ettern belastet.

lm Gerichtsverfahren hat das bel<lagte

Land im WesentIichen eingewandt, dass
die Ktägerin aufgrund ihres ausdrücklichen
Verzichts in dem Formularantrag l<einen

Anspruch auf Reisekostenrücl<erstattung

habe. Das Arbeitsgericht Münster fotgte der

Argumentation des Landes und wies die

l([age ab. Daraufhin ging die I(tägerin in Beru-

fung und hatte damit beim Lan-

desarbeitsgericht Hamm Erfolg.

Dieses verurteilte das Land zur
Zahtung der Reisel<osten und hat
die Revision zum Bundesarbeits-
gericht zugelassen.

Die angestellte Lehrl(raft im

nordrhein-westfälischen Schul-
dienst hat bei Durchführung

einer genehmigten l(lassenfahrt
Anspruch auf Erstattung ihrer
Reisel<osten nach dem Landes-
reisel<ostengesetz. Zwar sieht
dieses die IVIögtichl<eit vor, auf
die Reisel<osten schrifttich zu

verzichten. Darauf kann sich das

beklagte Land aber dann nicht
berufen, wenn die Verzichtser-

l<[ärung unter Verletzung der dem

Bediensteten geschutdeten Für-

sorgepflicht erwirl<t worden und

somit treuwidrig ist. Nach Auffas-

sung des Landesarbeitsgerichts

Hamm liegt dieser Fati hier vor. Denn die
Genehmigung der l(lassenfahrt nach der so

genannten WanderrichtLinie des nordrhein-

westfälischen Schutministeriums wurde

davon abhängig gemacht, dass die Lehrerin

zuvor schriftiich auf die Zahlung der Reise-

l<osten verzichtet. Aufgrund dessen, dass die
Lehrl<räfte nach der atlgemeinen Dienstord-

nung für Lehrerinnen und Lehrer in beson-
derer Weise zur Teilnahme an den Fahrten

ihrer Ktasse angehalten sind, widerspricht
es d e r a rbeitgebe rseitigen Fü rsorgepflicht i n

besonderem Maße, wenn die Lehrl<räfte vor
die Atternative gestetlt werden, entweder
auf die Reisel<ostenansprüche zu verzichten
oder ihre Klasse im Stich zu lassen.
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